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Studentische Hilfskräfte – Arbeitsunfähigkeit 

Die Arbeitsunfähigkeit ist vor Beginn der Arbeitszeit an die Vorgesetzte* zu melden. 

Bei Arbeitsunfähigkeit ist ab dem ersten Tag eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
erforderlich. 

Der exakte Zeitraum (von TT:MM:JJJJ bis TT:MM:JJJJ, Erst- oder Folgebe-
scheinigung), den der Arzt an die Krankenkasse übermittelt, ist per Mail1/Telefon an 
die zuständigen Personen im (Fach-) Bereich unverzüglich mitzuteilen. 

Bei Privatversicherten ist zusätzlich eine ärztliche Bescheinigung einzureichen. 

Eine Mitteilung, über den Wiedereintritt nach der Arbeitsunfähigkeit, ist an die 
zuständigen Personen im (Fach-) Bereich zu melden. 

1  Aus Datenschutzgründen sollte die hochschulinterne E-Mail genutzt werden.   


